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ÄBVVÄSSER^NTSÖRGÜNGSREGLEMENT

Die EinwQhnergemeinde Riggisberg

erlässt, gestützt auf

> das Organlsationsreglement (OgR)
> das Bundesgesetz über clen Schutz der Gewässer (GSchG) und die
> zugehörigen AusführungsvorsGhriften

> das kantonale Gewässerschutegesetz (KGSchG)

> die kantonale Gewässerschutzverofdnung (KGV)

> das Wasserversorguhgsgesetz (WVG)

> die Baugesetzgebung

> das Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege (VRPG)

(

t

folgendes

REGLEMENT

j.ALLGEMBNES

Aufgaben Art. 1
Die Gemeinde organisiert und überwacht auf dem gesamten Gemeih-
degebiet die Entsorgung der Abwässer sowie der Klärschlamme aus
privaten Abwasseranlagen.

2 Sie projektEert, erstellt, betreibt und erneuert die öffentfichen Abwas-
seranlagen.

3 Projektierung und Erstellung der öffentlichen Abwasseranlagen kön-
nen vertraglich den interessierten Grundeigentümerlnnen übertragen
Werden.
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Zuständiges Organ Art. 2
Unter derAufsicht des Gemeinderates obliegen die Durchführung und
Überwachung der Gewässerschutzmassnahmen den Organen der
Gemeinde.

Die Organe der Gemeinde sind im Rahmen derBewilligungsbefugnis
zuständig für

a) die Prüfung der Gewässerschutzgesuche und die Erteilung oder
Verweigerung der Gewässerschutzbewilligungen;

b) die Genehmigung des Kanalisationspians und allfälliger Spezial
bauwerke <vor Baubeginn); i

c) die Baükontrolle;

d) die Köntrölje des orctnungssemässen Unterhalts, der Erneuerung
und des Betriebs der Abwasser- und Vereickerungsanlagen;

e) die Kontrolle der Schlammentsörgung aus privaten Abwasseranla
en;

f) die Kontrolle des Unterhalts und der Erneuerung der Lagereinrich
tungen für Hofdünger;

g) die Erhebung der für die Gebührenbemessung notwendigen
Grundlagen;

h) die Librigen gesetzlichen Aufgaben, soweit nicht ein anderes Organ
für zyständig erklärt wird.

Entwässerung des
Gemeindcsebietes

Art. 3

Die Entwässerung des Gemeindegebietes richtet sich nach der gene-
reiten Entwässerungsplanung (GEP).

Erschliessung Art. 4

Innerhalb der Bauzonen richtet sich die Erschliessung nach äen Vor-
Schriften der kantonalen Baugesetzgebung und nach ctem Bauregle-
ment sowie den Nutzungsplänen der Gemeinde.
2 Ausserhalb der Bauzonen erschliesst die Gemeinde nur öffentliche
Sanierungsgebiete.

3 In den privaten Sanierungsgebieten und bei Einzelliegenschaften er-
folgt die Erstellung derAbwasseranlagen auf Kosten der Grundeigen-
tümerlnnen.

Kataster Art. 5
1 Die Gemeinde ersteltt über die Öffentlichen und neyen privaten Ab-
wasseraniagen einen Kanalisationskataster und föhrt diesen laufend
nach.

Sie erstellt zudem einen Versickerungskataster und fährt diesen lau-
fend nach.

Ferner bewahrt die Gemeinde die Ausführungspläne der Gemeinde-
abwasseraniagen und der Liegenschaftsentwässerung auf.
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öffentliche Leitungen Art.

1 Die Leitungen der Basis- und Detaiierschliessung sowie die Erschlies-
sungsleitungen für öffentliche Sanierungsgebiete sind öffentliche Lei-
tungen,

Die Gemeinde plant und erstellt die öffentlichen Leitungen gemäss
Erechltessungsprögramm. Fehlt ein solches, bestimrnt sie den Zeit-
Punkt der Erstellung im EinvBmehmen mit den anderen Erschlies-
sungsträgem.

' Vorbehalten bleibt die vertragijche Übernahme der Ersyhliessung
durch bauwillige Grundeigentümerlnnen. c
4 Die öffentlichen Leitungen verbleiben zu Eigentum, Unterhalt und Er-
neuerung der Gemeinde.

3

Hausanschjusslei-
(ungen

Art. 7

Die Hausanschlussleitungen sind pn'väte Leitungen und verbinden ein
Gebäude oder eine Gebäudegruppe nach Absatz 2 mit dem öffentli-
chen Leitungsnetz.

2 Die Leitung zueiner zusammengehörenäen Gebäudegruppe gilt als
gemeinsame private Hausansehlussleitung, auch wenn das Areal in
versGhiedene Grundstück® aufgeteilf ist, Vorbehalten bleiben die Nut-
zungspläne der Gemeinde.

Als private Abwasseranlagen (Art. 8) zu ersteliende Leitungen gelten
ebenfaJIs als gemeinsame Hausanschlussleitungen im Sinne dieses
Reglements.

Die Kosten für die Erstellung der Hausanschlussleitungen sind von
den Grundejgentümerlnnen zu tragen. Dasselbe gilt für die Anpassung
von bestehenden Hausanschlusstejtungen, wenn die bisherige öffentli-
ehe Leitung aufgehoben, an einen anderen Ort verlegt oder das Ent-
wässerungssystem geändert wird.

5 Die Häusanschlusslettungen verbleiben zu Eigentum, Unterhalt und
Erneuerung den Grundeigentümerlnnen.

Private Abwasser-
aniagen

Art.8

Wokeine Erschliessungs- bzw. Sanierungspflicht der Gemeinde nach
Baugesetz (BauG), kantonaler Gewässerschutzgesetzgebung oder
nach diesem Reglement besteht, haben die Grundeigentümerlnnen
gemeinsame Abwasseranlagen zu erstellen.
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DurchlBitungsrschts Art. 9

Die Durchteitungsrechte für öffentiiche Leitungen und die anderen
Eigentymsbeschränkungen zugunsten der zugehörigen Bauten und
Anlagen (wie Sonderbauwerke und Nebenaniagen) werden im öffent-
lichrechtlichen Verfahren oder dureh Dienstbarkeitsverträge gesichert.
2 FQrdasöffentlichrechtliche Verfahren gelten die Bestimmungen über
das Verfahren für Ueberbauungsordnungen. Der Gemeinderat be-
schitesstdie Ueberbauungsordnung.
Für die DurGhleitungsrechte und die anderen Eigentumpbeschränkun-
gen werden keine Entschädigungen geteistet. Vorbehalten bleibt die
AüsriOhtung Von Entschädigungen für den Schaden, der durch den Bau
und den Betrieb der öffentlichen Ldtungen, Bauten und Anlagen nach
Absatz 1 verursaehf wird, sowie von Entschädigyngen für Entefgnuh-
gen undenteignungsähnlidie Eingriffe.
Der Erwerb der Durehleitungsrechte für Hausanschlussieitungen ist
Sache der Grundeigentümerlnnnen.

Schutz öffentlicher
Leitungen

Art. 10

Die öffentlichen Leitungen und diezugehörigen Bauten und Anlagen
sind, soweit keine anderslautenden vertraglichen Vereinbarungen vor-
liegen, im Rahmen der kantonalen Gesetzgebung in ihrem Bestand
gesGhützt.

Bei Bauten ist in der Regel ein Abstand von vier Metern gegenüber
bestehenden und projektierten Leitungen einzuhalten. Die Wasser- und
Kanalisationskommission kann im Einzelfalleinen grösseren Abstand
vorschreiben, wenn die Sicherheit der Leitung dies erfordert.
3 Das Unterschreiten des Bauabstandes und das Überbauen der öf-
fentlichen Leitung brauchen eine Bewilligung des Gemeinderates. Die-
ser kann besondere bauliche Massnahmen vorschreiben, die den ein-
wandfreien Unterhalt und die Emeuerung der Leitungen gewährleisten.
Befindet sich die Leitung nicht im Eigentum der Gemeinde, muss die
Einwilligung derAntageeigentümerln eingehottwerden.
Im Weiteren gelten die jeweiligen üeberbauungsvorschriften.
Die Verlegung von öffentlichen Leitungen sowie von zugehörigen
Bauten und Anlagen, deren Durchleitung bzW. Standort im öffentlieh-
rechtlichen Verfahren gesichertwordenist, ist nur zulässig, wenn kana-
lisationstechnisch eine einwandfreie Lösung möglich ist. D\e Eigentü-
merln des beiasteten Grunclstücks, die um die Verlegung ersucht oder
verursacht, trägt die Kosten. Bei privatrechtliGh gesichertem Durchlei-
tungsrecht bzw. Standort richten sich Verlegung und Kostenfoigen
nach den DJenstbarkeits vertragen.

Gewässerschutz-
bewilligungen

Art. 11

Bewilligungserforclemis, Gesuchseingabe unct Verfahren richten sich
nach der KGV.
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Durctisetzung Art. T2
Der Vollzug von Vorschriften und \/ferfügungenrichtetsich nach den
Vorschriften der eidgenossischeh und kantonalen Gesetzgebung.
Die Verfügungen richten sich in erster Linie an die Eigentümerin oder
an die nutzungsberechtigte Person von Anlagen und Einrichtungen (in
iäiesem Reglement auch als "Private" bezeichnet).

II. ANSCHLUSSPFLICHT. VORBEHANDLUNG. TECHNISCHE VORSCHRIFTEN

Anschlusspflicht Art Ig

Die Anschlusspflicht für Bauten und Anlagen richtet sich nach den Vor-
Schriften der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung.

Bestehende Bauten
und Anlagen

Art. 14
11m Bereich der öffentlichen unä öffentlichen Zwecken dienender pri-
vaier Kanalisationensinddie Hausanschlüssfeitungen im Zeitpunkt zu
erstellen oder anzupassen, in dem die für das Einzugsgebiet bestimm-
ten Sammelleitungen neu verlegt oder abgeändert werden.
2 Die Organe der Gemeinde legen das Einzugsgebiet einer Leitung
fest. Sind gemeinsame Hausanschlussleitungen zu erstellen, gilt Art. 8.
Im Obrigen gelten die Vorschriften der KGV.

Vorbehandlyng schad-
licher Abwässer

Art. 15

Abgänge, die zur Einleitung in die Kanalisation ungeeignet sind oder in
der ÄRA den ReinigungsprQzess ungünstig beeinflussen, sind auf
Kosten der Verantwortlichen anderweitig zu entsorgen oder vor Ein-
leitung in die Kanalisation durch besondere Verfahren vorzubehandein.
Diese Verfahren bedürfen der Bewilligung durch das GSA.

Allgemeine Gründsätee Art. 16
der Liegenschaftsent-
Wässerung ' Die HauSanschlusse, Kanalisationen und Nebenantagen dürfen nur

durch dafür qualifizierte Fachleute erstellt werden. Kann sich die
Erstellerln nicht über die notwendigen Fachkenntnisse und Berufser-
fahrung ausweisen, hat die Gemeinde auf Kosten der Privaten neben
der üblichen Kontrolle alle weiteren Prüfungsmassnahmen wie Dicht-
heitsprüfung, Kanalfernsehsaufnahmen vorzunehmen, die notwendig
sind, um die Einhaltung der Vorschriften und Richtlinien überprüfen zu
können,
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Für Regenabwasser (von Dächern, öffentlichen und privaten Stras-
sen, Trottoirs, Hauszufahrten, Wegen, Parkpiätzen und dergleichen)
sowie für Reinabwasser (Premdwasser/Sauberwasser wfe Brunnen-,
Sicker-, Grund- und Quellwasser und unbelastetes Kühlwasser) gilt:
?)

m

d

d)

Nicht versehmutztes Regen- und Reinabwasser sollen möglichst
nicht gefasst weNen, Wenn es die örttichen Verhältnisse zulassen,
sind sie versickern zulassen. Ist dies technisch nicht möglich, sind
sie in ein oberirdisches Gewässer einzuleiten. Sind beide Möglich-
keitenausgeschlossen, müssen sie ins Kanalisationsnetz einge-
leitet werden.

DfeVersickerung richtet sich nach den RJchtlinien üb^rdas Verst-
ckern von Regen-und Reinabwassercles GSA. <
Beim Ableiten von Regenabwasser (im Trenn- oder Mischsystem)
sind sofern erforderiich Rückhaltemassnahmen vorzusehen.

Reihabwasser darf nicht in ein Mischsystem c>der in eine Schmutz-
Wasserleitung abgeleitet und derARA zugeleitet werden. Kann es
weder versickert noch in ein oberirdisches Gewässer abgeleitet
werden, darf es nicht gefasst werden.

Im Trennsystem sind die verschmutzten Abwässer in die Schmutzab-
wasserkanalisation bzw. ÄRA, Regen- sowie Reinabwässer in die Sa u-
berwasserkanalisation einzuleiten.

Im Mischsystem kann verschmutztes Abwasser und Regenabwasser,
jedoch nicht das Reinabwasser, in der gleichen Leitung abgeleitet und
der Mischwasserkanalisation zugeführt werden. Das Reinabwasser ist
in die Rejnabwasserkanalisatton einzuleiten. 1st dies nicht möglich, gilt
Absatz 2 Buchstabe d.

Bis ausserhalb des Gebäudes ist unabhängig vom Entwässerungs-
system das Schmutz-, Regen- und Reinabwasser voneinander getrennt
abzuleiten. Vom Gebäude biszur öffentlichen Kanalisation sind die
Abwässer gemäss GEP abzuleiten.
6 Die Organe der Gemeinde legen im Gewässerschutzbewiliigungsver-
fahren fest, wie die Entwässerung zu erfolgen hat und bestimmen den
Anschlusspunkt.
Das Regenabwasservon Lager- und Aussenarbeitsplätzen, bei denen
mit Stoffen umgegangen wird, die Gewässer verunreinigen können, ist
beim TFennsystemin die Schmutzabwasserkanalisation abzuleiten. Das
GSA entscheidet über eine allfällige Vorbehandlung dieser Abwässer.
Im Trennsystem sind Autowaschptätze eng abzugrenzen, entwässe-
rungstechnisch von den übrigen Plätzen zu trennen, nach Möglichkeit
zu überdachen und an dEeSchmutzabwasserkanalisation anzuschlies-
sen.

Verschmutztes Abwasser aus Landwirtschaftsbetrieben ist nach äen
Anordnungen des GSA zu entsorgen.
Bei Schwimmbädern ist das Fjlterspül-und Reinigungsabwasserin
die Schmutz- oder Mischwasserkanalisation einzuleiten. Der Bassinin-
halt ist nach Möglichkeit versiGkern zu lassen, in den Vorfluter oder in
die Regenabwasseri<ana|isation abzuleiten. Lieber die Vorbehandlung
der Abwässer wird in der Gewässerschutzbewilligung entschieden.
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Gewerbliche und industrielle Abwässer sind in die Schmutz- oder
Mischwasserkanalisatlon einzuleiten; sie sind nach den Anordnungen
des GSA vorzubehandein.
12Das GSA bestimmt den Vorfluter für die Abwässer.

Waschen von Mötor-
fahrzeugen

Art.17

Motorfahrzeuge und Maschinen dürfen nur auf dafür vorgesehenen,
bewiEIJgten Plätzen gewaschen werden.

Anlägen der Liegen-
schaftsentwasserung

Art. 18

For die Planung und Ersteilung von Anlagen der Liegenschaftsent-
Wässerung wie Leitungen und Versickerungsanlagen sind neben den
gesetzlichen Vorschriften die jeweils gültigen einschlägigen Normen,
Richtlinien, Wegleitungen und Weisungen massgebend, insbesondere
die Norm SN S92000 des VSA und des SSIV, die SiA Norm 190 Kana-
lisationen und die generelle Entwässerungsplanung (GEP).
2 Die Einrichtungen zur Entwässerung von Gebäudekellern im RücR-
staubereich öffentlicher Kanalisationen sind mit Rückschlagklappen zu
versehen.

Kletnkläranlagen und
Jauchegruben

Art. 19
1 Auf Kleinkläranlägen und Jäüchegruben silnd die jeweils gültigen eid-
genössjschen und kantonaien Wegleitungen und Richtlinien anzuwen-
den, insbesondere die eidgenössische Wegleitungf Orden Gewässer-
schütz in der Landwirtschaft und die Richtfinien für Planung, Bau und
Unterhalt von Jauche- und Güllengruben des GSA.
Die Erneuerung oder der Ersatz bestehender Kleinkläranlagen
braucht eine Bewilligung des GSA.
Die Gemeinde überwaeht auf clem gesamten Gemeindegebiet die
Entsorgung der nicht landwirtschaftliGhen und häuslichen Abwässer
aus Stapelbehaltem(abflusslöse Gruben) und der Schlämme aus Ab-
wasserbehandlungsanlagen (Kleinkläranlagen, Klärgruben, Faulgruben
2 und 3 Kammern).
4 Die Organe der Gemeinde haben zur Erfüllung ihrer Aufgaben freien
Zutritt zu den privaten Anlagen.
5 Die Entsorgung der nicht landwjrtschaftlichen häuslichen Abwässer
aus Stapelbehältem und Schlämmen aus Abwasserbehandlungsanla-
gen hat durch eine geeignete Entsorgungsfirma direkt in die ÄRA zu
erfoigen. Die Leerungen sind nach Bedarf durchzuführen, mindestens
einmal jährlich.
Die Kosten der Entsorgung haben die Grundeigentümerlnnen zu tra-
gen (Transport, ÄRA, etc.),
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Grunclwasserschutzzo-
nen.-areals und Quetl-
wasserschutzzonen

Art. 20

In (Srundwasserschutzzonen, -ärealen und Qüellv/aäserschutzzonen
sind zudem die in den zugehörigen Schutzzonenreglementen bzw. Ge"
wässerschutzbewitligungen enthaltenen besonderen Vorschriften ZLI
beachten.

ULBAUKONTROLLE

BayköntrolEe

'.

^

Art. 21
Die Organe der Gemeinde sorgen dafür, dass während und nach der
Ausführung eines bewilligten Vorhabens die Einhaltung der gesetzli-
chen Vorschriften und der Bestimmungen der Gewässerschutzbewilli-
gung kontrolliert wird. Insbesondere sind die Anschlüsse der Grund-
stücksjeitungen an die Sammelleitungen vor dem Zudecken und die
Versickerungsanlagen vorderlnbetriebnahmeabzunehmen.
In schwierigen Fäilen können die Organe der Gemeinde Fachleute
des GSA oder, wenn es besondere Umstände rechtfertigen, private
Experten beiziehen.
Mit der KontroJle und Abnahme von Anlagen. Einrichtungen und Vor-
kehren übernimmt die Gemeinde keine Haftung für deren Tauglichkeit
und Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften; insbesondere
werden die Privaten nicht von der Pflicht befreit, bei ungenügender
ReinjgungsSeistung oder anderer Gefährdung der Gewässer weitere
Schutzmassnahmen zu treffen. Über die Abnahme ist ein Protokoll
auszufertigen.
4 Die Organe der Gemeinde melden dem GSA den Vollzug der Aufla-
gen von kantonaEen Gewässerschutzbewiliigungen.

Pflichten der Privaten Art. 22

Den Organen der Gemeinde ist der Beginn der Bau- und anderen
Arbeiten so rechtzeitig melden, so dass die Kontrollen wirksam ausge-
übt werden können. Vorgängig sind die definitiven Projektunterlagen
zur Genehmigung einzureichen.
Die Anlagen und Einrichtungen sind vordem Zudecken und vorder
Inbetriebsetzung zur Abnahme zu melden.
Bei der Abnahme sind die nachgeführtenAusführungspiäne auszu-
händigen.

Wer seine Pflichten vemaehlässigt und dadurch die Kontrolle er-
schwert, hat die daraus entstehenden Mehrkosten zu tragen.
Der Gemeinde sind nebst den Gebühren auch die Auslagen für alle
Kontrollaüfgaben gemäss speziellem Tarif zu ersetzen.
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ProjeWänderungen Art, 23

Änderungen des Standorts von Abwassefanlagen, des Entwasse-
rungssystems, des Retnigungssysterre von Kleinldäranlagen, der Di-
mensionierung von Zu- und Ableitungen, die Verwendung anderer
Baumaterialien sowie Jede sich auf Reinigungseffekt, Betriebssfcherheit
oder Kapazität der Anlage auswirRende Änderung etc., bedürfen der
vorherigen Zustimmung der Bewilligungsbehörde.
2 Handelt essich dabei um eine Projektänderung im Sinn der Bauge-
setzgebung, gelten die entsprechenden Vorschriften.

IV. BETRIEB UND UNTERHALT

'

f

Einteitungsveitiot Art. 24
11 In die Kanalisation dürfen keine Sfoffeeingeleitet werden, welche die
Anlagen beschädigen können oder die Reinigungsprozesse auf der
ÄRA, die Klärschlammqualität und die Qualität des gereinigten Abwas-
sers ungünstig beeinflussen.
2 Verboten ist insbesondere die Einleitung von folgenden Stoffen:

Feste und flüssige Abfälle
- Abwässer, die den Anferclecungen der Eidg. Gewässerschutzverord-

nung nicht entsprechen
- giftige, infektiöse, radioaktive Substanzen
- feuer- und explosionsgefährliche Stoffe wie Benzin, Lösemittel etc.
- Säuren und Laugen

Gele, Fette, Emulsionen
Feststoffe wie Sand, Erde, Katzenstreu, Asche, Kehricht, Textilien,
Zementschlamm, Metallspäne, Schlejfschlamm, Küchenabfälle,
Schlachtabfälleete.

Gase und Dämpfe aller Art
Jauche, Mistsaft, Silosaft
Molke, Blut.Frucht- und Gemüsebestandteile und andere Abgänge
aus der Verarbeitung von Lebensrnitteln und Getränken (mit Aus-
nähme der im Einzelfall vom GSA bewilligten Mengen)

- warmes Abwasser, das nach Vermjschung in der Leitung eine Tem-
peratur von über 40° C zur Folge hat.

3 Der Anschluss von Küchenabfallzerkleinerern (sog. Küchenmühlen)
ist nicht gestattet.
4 Im Übrigen gilt Artikel 15.

Rückstände aus Ab-
wasseranlagen

Art. 25

Die Entsorgung der nicht landwirtschaftlichen häuslichen Abwässer
aus Stapelbehältern (abftusslose Gruben) und der Schlämme aus Ab-
wasseranlagen hat durch eine von cler Gemeinde ermächtigte Entsor-
gungsfirma zu erfolgen.
Rückständeaus Stapelbehältern undAbwasseranlagen dürfen nur mit
einer Ausnahmebewilligung des GSA landwirtsehaftlich verwertet wer-
den.
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Haftung für Schäden Art. 26

Die Eigentümerinnen von privaten Abwasseranlagen haften für allen
Schaden, den diese infolge fehlerhafter Aniage, Ausführung oder man-
gelhaften Unterhalts verursachen. Ebenso sind sie ersatzpflichtig für
Schäden, die über Ihre Anlagen durch Nichteinhalten der Bestimmun-
gen dieses Reglementes verursachtwerden.
Die Gemeinde haftet nurfüT Rückstauschäden, die wegen Mängetn
der Öffentlichen Abwasseranlagen eintreten. Die vorgegebene und
fachmännisch vertretbare Kapazitätsbegrenzung der Abvyasseranlagen
stellt keinen Mangel dar. <

Unterhalt und Reini-
gung

Art. 27

Alle Anlagen zur Ableitung und Reinigung der Abwässer sind in bau-
und betriebstechnischer Hinsicht in gutem Zustand zu erhaSten. Das
Gleiche gi!t für die Versickerungsanlagen.
2 Hausanschlussiettungen sowie alle von Prjvaten erstel Iten Einrichtun-
gen zur Retention, Versickerung, Vorbehandiung oder Reinigung der
Abwässer (insbesondere mechanisch-biologische Kleinkiäraniagen)
sind von den Eigentümerinnen oder den Benutzerinnen zu unterhalten
und periodisch zu reinigen.
Bei Missachtung dieser Vorschriften können die Organe der Gemein-
de nach erfoEgloser Mahnung die erforderlichen Massnahmen auf Kos-
ten der Pfljchtigen vornehmen lassen. Im Qbrigen gilt Artikel 12.

V. FINANZIERUNG

Finanzierung der Ab-
wasserentsorgung

Art. 28

Die Gemeinde finanziert die öffentliche Abwasserentsorgung mit
a) einmaligen Gebühren (Ansehiussgebühren);
b) wiederkehrenden Gebühren (Grund-, und Verbrauchsgebühren);
e) Beiträgen des Byndes y nd des Kantons gemäss besonderer Ge-

setzgebung;

d) sonsttgen Beiträgen Dritter.
Die Geüühren unteriiegen der MehnA/ertsteuer, Diese wird zusätzlich
in Rechnung gestellt.
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KostendecküTOUnd
Ermittlung des Auf-
wands

Art. 29

1 Mit der Festsetzung der Höhe der Gebühren ist sicherzustellen, dass
die gesamten Einnahmen nach Artikel 28 dieAufwendungen für Betrieb
(inkl. Zinsen), Unterhalt und die Einlagen in clie Spezialfinanzierung
nach Absatz 2 decken.

2 ©ie Einlagen In die Spezialfinanzierunggemäss Artikel 25 KGSchG
betragen pro Jahr mindestens 60% von:
a) 114% des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeinde-

und verbandseigenen Kanalisationen;
b) 3% des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der ^

erbandseigenen Abwasserreinigungsanlagen;
c) 2% des aktuellen Wiederbeschaffungswertes der gemeinde-

und verbandseigenen Spezialbauwerke, wie Z.B.
Regenbecken und Punnpstationen.

^Erreicht der Bestand der Speziaifinanzierung 25% des Wiederbe-
schaffungswertes, kann aufEjnlagenänclieSpeziaffinanzierung teil-
weise oder ganz verzichtet werden.
4 Die Gebühren unterliegen der Mehrwertsteuer. Diese wire) zusätzlich
in Rechnung gestellt.

Anschlussgebühren

*

I

Art. 30
1 Zur Deckung der Investitionskosten for die Erstellung, Anpassung und
Erneuerungen vonAnlagen ist von den Ansclilusspflichtigen für Jeden
AnSchlusseine Anschlussgebühr zu bezahlen.
2 Die Anschlussgebühr für das Schmutzabwasser wird aufgrund der
Belastungswerte (BW) gemäss den Leitsätzen desSVGW erhoben,
Für Regen- und Strassenabwasser,_da5 in die Kanalisation eingeleitet
wird, isteineAnschlussgebührpro m entwässerte und versiegelte Flä-
ehe zu bezahlen.

Bei einer Erhöhung der BW oder der Vergrösserung der entwässerten
versiegelten Fläche ist eine Nachgebühr zu bezahlen.
Bei Verminderung der BW, der entwässerten versiegelten Fläche oder
bei Abbruch (ohne Wiederaufbau) kann keine Rückerstattung bezahlter
Gebühren erfolgen.
6 Beim Wiederaufbau eines Gebäudes infotge Brand oder Abbruch
werden früher bezahlte Anschlussgebühren bis zur Höhe der nach die-
sem Reglement geschuldeten Gebühr angerechnet, sofern innert fünf
Jahren mit den entsprechenden Arbeiten begonnen wird. Wer eine An-
rechnung beansprucht, hat den Nachweis über die bezahlten Gebühren
zu erbringen.

Die Eigentümerinnen der anzuschliessenden oder angeschlossenen
Bauten und Anlagen haben die BW und die m entwässerte Fläche
sowie deren Erhöhung beiderEinreichungdes Baugesuchs anzuge-
ben und in Jedem Fall der Gemeindeverwaltung unaufgefordertzu mel-
den.
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Wiederkehrende Ge-
bühren 1 Zur Deckung der Eintägen in die Spezialfinanzierung und der Be-

triebskosten (inki. Zinsen) sjnd wiederkehrende Gebühren (Grund-, und
Verbrauchsgebühreri) zu bezahlen.
Ober einen Zeitraunn von 5 Jahren beträgt der Anteil der Einnahmen
aus den Grundgebühren insgesamt 50-60 Prozent und derjenige aus
den Verbrauchsgebühren insgesamt 40-50 Prozent.
Die Grundgebühr wird aufgrund der Belastungswerte (BW) gemass
den Leitsätzen desSVGW erhoben. Sie ist auch geschuldet, wenn kein
Abwasser anfällt. '

4 Die Verbrauchsgebühr wird aufgrund des Abwasseranfälls erhoben.
Dieser wjrd dem Wasserverbrauch gleiehgesetzt. Vorbehalten bleibt
Artikel 32,
5 Wer das Wasser nicht oder nur teilweise aus deröffentlichen Was-
servereorgung bezieht und in die Kanalisation einleitet, hat die zur Er-
mittlung des verbrauchten Wassers erforderlichen Wasserzähler auf
eigene Kosten einbauen zu lassen. Andernfalls wird auf den geschätz-
ten Wasserverbrauch abgestellt. Die Schätzung erfolgt nach Erfah-
rungswerten bei veFgleichbaren Verhältnissen durGh die Organe der
Gemeinde.

8 Für Regenabwasser von KantQns- Gemeinde- und Privatstrassen das
in die Kanalisation eingeleitetwird, ist zusätzlich eineGebühr pro m2
entwässerter Flächezu bezahlen.

Industrifl-, Gewerbe-
und DiensUeistungsbe-
triebe

Art. 32

Industrie-, Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe (nachfolgend Be-
triebe) bezahlen die Anschlussgebühren nach Artikel 30 sowie die
Grundgebühr.

Für die Erhebung der Verbrauehsgebühr werden die Betriebe unter-
teilt in Gross- und Kleineinfeitergemäss der jeweils gültigen Richtlinien
zur Finanzierung der Abwasserentsorgung des VSA und des FES.
3 Die Verbrauchsgebühr wird unter Vorbehalt von Absatz 4 und 5 auf-
g rund des Abwasseranfalts eitioben. Die Eigentümerinnen der anzu-
schliessenden oder angeschlossenen Bauten und Anlagen haben die
dazu nötigen Messvorrichtungen auf ihre Kosten nach Weisung der
Organe der Gemeinde einbauen zu lassen und zu unterhalten.
Besteht bei einem Betrieb offensichtlich kein wesentlicher Unterschied
zwisGhen dem Abwasseranfall und dem Wasserverbrauch, können ihn
die Organe der Gemeinde von der Pflicht zum Einbau von Messvor-
richtungen befreien unddie Verbrauchsgebühr aufgrund des Wa$ser-
Verbrauchs erheben.

5 Bei Grosseinteiterbetrieberi wird die Verbrauchsgebühr aufgrund des
Produkts aus dem Abwasseranfall multipliziert mit dem gewiGhteten
Verschmutzungsfaktor (gemäss VSA/FES— RiGhtlinie) erhoben.
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6 Die Verbrauchsgebühr sowie die Einzelheiten zur Ermittlung des Ab-
wasseranfalls und des gewichtetenVerschmutzungsfaktors nach Ab-
satz 5 werden in einem öffentlichrechtiichen Vertrag festgelegt.

7 Besteht kein Vertragsverhältnis, erfolgt eine pauschale Einschätzung
nach Absatz: 5 anhand der Angaben der ÄRA.

Fälligkeit, Akonto-
zahiung, Zahlungsfrist

^

B

I Einförderung,Ver-
zugszins, Verjahnjng

Art. 33

1 Die Anschlussgebühren werden auf den Zeitpunkt des Kanallsatlüns-
anschtussesder Bauten und Anlagen fällig. Vorher kann gestützt auf
die rechtskräftig erteilte Baubewilligung nach Baubeginn Sgemäss Dek-
ret über das Baubewilligungsverfahren (nach Schnurgerästabnahme)
eine Akontozahlung erhobert werden. Diese wird aufgrund dergemäss
Baugesych berechneten BW und der entwässerten Fläche erhoben.
Die Restanz wird nach der Bauabnahme fällig.

2 Die Nachgebühren werden mit der installation der neuen BW und der
vollendeten Vergrösserung der entwässerten Fläche fällig. DieAkonto-
Zahlung richtet sich nach Absatz 1.
Die wiederkehrenden Gebührenwerden jeweils am 31.12. fällig. Auf
den 30.06.wird eine Teilrechnung gestellt, diesich auf den halben
Wasserverbrauch des Vorjahres stützt.
4 Die Zahlungsfrist beträgt 30 Tage ab Rechnungsstellung (Datum der
Rechnung).

1 Für die Rechnungssteliung sämtlicher Gebühren ist die Bauverwal-
tung und deren tnkasso die Finanzverwaitung zuständig. Muss eine
Gebühr verfügt werden, ist der Gemelnderat zuständig.
Nach Ablauf derZahlungsfrist werden ein Verzugszins in der Höhe
des vom Regierungsrat für das Steuerwesen jährlich festgelegten Ver-
zugszinssatzes sowie die Inkassogebühren geschuldet.
Die Anschlussgebühren verjähren 10 Jahre, die wiederkehrenden
Gebühren 5 Jahre nach Eintritt der Fälligkeit. Für die Unterbrechung
der Verjährung sind die Vorschriften des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts sinngemäss anwendbar (Rechnungsstellung, Mahnung etc.).

Gebührenpflichtige

j

Art. 35

Die Gebühren schuldet, wer im Zeitpunkt der Fälltgkeit Eigentümerin
der angeschlossenen Baute oder Anlage ist. Alle Nacherwerberlnnen
schulden die im Zeitpunkt ihres Liegenschaftserwerbs noch ausstehen-
den Anschlussgebühren, soweit die Liegenschaft nicht im Rahmen ei-
ner Zwangsverwertung ersteigert wurcte.

Grundpfandrechtäer
Gemeinde

Art. 36

Die Gemeinde geniesst für ihre fälligen Forderungen auf Anschlussge-
bühren ein gesetzlJGhes Grundpfandrecht auf der angeschlossenen
Liegenschaft gemäss Artikel 1Ü9 Absatz 2 Ziffer 6 EG zum ZGB.
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VI. STRAFEN. RECHTSPFLEGE. SCHLUSSBESTIMIÜjUNGEN

Widerhandlungen
gegen das Reglement

Rechtspflege

Uebergangsbestim-
mung

^

Inkrafttreten

^'

B;

'M

k

»'

fl

M;

'Widerhandlungen gegen das vorliegende Reglement sowie aeaen die
gestützt darauf erfassenenVerfügungen werden durch den Gemeinde-rät mit Busse bis Fr. S'OOO.- bestraft.

^Vorbehalten bleibt clieAnwenäung der eidgenössischen und kanto-nafen Strafbestimmungen. - 1 '- —..-..-..-.^,.^^^
'Wer ohne Bewilligung, AbwasseF^Schmutz-, Misch-, Regen-Reinabwasser) in efie öffentlichen: Leitungen einleitet,'schuldet äer

meinde die entgangenen Gebühren mit Verzugszins.

Art. 38

^Gegen Verfügungen der Gemeindeorgane kann innert 30 Tagen seit
Eröffnung schriftlich, mit Antrag und Begründung, Verwaftungsbe-
schwerde erhoben werden.

Im Übrigen gelten die Vorschriften des Gesetzes ober die Verwal-
tungsreehtspftege.

Art. 39

Vor Inkrafttretendfeses Reg iements bereits fällige einmaUse Gebühren,!
werden nach bisherigem Recht (Bemessungsgrundlage und Gebüh- |
renansätze) erhoben. Im Öbrigen gelten die gebührenrechtlichen Be-|
Stimmungen des vorliegenden Reglements ohne Einschränkung.

Art.40

1 Das Reglement tritt auf den 01. 01.2005 in Kraft.
2 Mit dem Inkrafttreten werden alle Im Widerspruch stehenden früheren y|
Vorschriften aufgehoben. Insbesondere au^ehoben wird:
DäsAbwasserentsorungungsreglement vom 01. Januar 1996
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Genehmiq u n a

Die Stimrnoerechtigten ha&eri dieses Reglement an der Gemeindeversammiung vom
15. Dezember 2004 senehrnigt.

Riggisbera, 30. Dezember2004/fs

I

NÄh4ENS DER EINWOHNERGEMEINÖE RIGGISBERO
Der Präsident Der Sekretär

-^•-^l}ö.t]U'lU)

Auflaaezeücinis

Der unterzeichnete Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das ftbwasserentsorgungsregle-
mentder EinwohnergemeindeRiggisberg während 30 Tagen, vom 01. bis 30. Oktober 2004
in derGemeindeschreiberei öffentlich aufgelegtworden ist, Die Auflage wurde am 30.09. und
am 07.10.2004 im Amtsanzeiger unter l-linweis auf die Einsprachemöglichkeit publiziert,

Riggisbsrg, 30. Dezemüer 2004/fs

Der Gemeindeschreiber:

""^7'
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Abwassertarif

Die EinwohnergemeinGle Riggisberg eriässt gestützt auf Art, 28fl:.desAbwasserentsor-
gungsreglements vom 01.01.2005 folgenden Tarif:

Ansehlussgebühren

t

Jährliche Gebühren

Art. 1
Die Anschlussgebühr wird nach den instailierten Belastungswerten
(BW) gemäss SVGW und nach der entwässerten Flache berechnet.
a) Sie beträgt pro BW

för die ersten
für die wetteren

50
TOO

für jeden weiteren

b) pro m2 entwässerter Fläche
für d je ersten 500

für die weiteren 1500

für jeden weiteren

BW
BW
gw

Fr.
Fr,
Fr.

150,00
7KOO
25.00

m

m

m:

2

2

,2

Fr.
Fr.
Fr.

25.QO
15.00
5.00

2 Die Gebührenansätze in Absatz 1 basieren auf dem Berner Index der
Wohnbaukosten von 123,3 Punkten (Stand 01.04.2003, Basis
01.04.1987 = 100). Erhöht oder senkt sich der Baukostenindex, passt
der Gemeinderat die Gebührenansätze im gleichen Verhältnis an,so-
fern die Veränderung des Baukostenindexes mindestens 10 Punkte
beträgt. Die jeweils gültigen Gebührenansätze sind in der Gebühren-
Verordnung des Gemeinderates festgelegt.

Art. 2
Die jährliche Grundgebühr wird nach den installierten Belastungs-
werten (BW) berechnet.

Sie beträgt pro BW

für die ersten 50 BW

für die weiteren

für Jeden weiteren

100 BW
BW

Fr.
Fr.
Fr.

5,80

2.90
1.45

bis 11.60
bis

bis

5.80
2.90

2 Die Verbrauchsgebühr wird nach den m3 eingeieitetem Abwasser
berechnet und beträgt pro m3 Fr. 2.10 bis 4.20

3 Die Einleiturtg von ReinabWasser (laufende Brunnen) in die
Schmutzwasserkanalisation wird nach den m3 eingeleitetem Wasser
berechnet und beträgt pro m Fr. 2,10 bis 4.20

Die Eintejtyng von Strassenwasser in cfie
SchmutzwasserkanalisatiQn wird nach der ermittelten Fiäche mz
berechnet und iseträgt pro mz Rr. 2.10 bis 4.20

5 Der Beitrag an den Kant.Abwasserfonds wird nach dem Frisch-
Wasserverbrauch berechnet und beträgt pro m

Fr. -.30 bis —.60

6 Landwtrtsehaftsbetriebe und Gärtnereien bezahlen pro Person und
Jahp40 m3 Abwasser. Stichtag zur Erhebung der Personen ist
jeweils der 30, Juni.
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Mehrwehrs teuer

I

I

Zusiändigkeitfürdie
Anpassung der Sebäh-
ren

Art. 3
Die Mehrwertsteuer von 7,6 % istzüsä'tztich auf den vom Gemeinderat
festgelegten Gebülirenansäfczen äufaurechnen und für den Kunden auf
der Rechnung frankenmässig auszuweisen. tm Falle einer Erhöhung
des Mehrwertsteueransatzes ist der Gemeinderat berechtigt, die maxi"
malen Gebührenansätze um den Mehrwertsteueransatzzu überschrei-
ten.

Art. 4

Der Gemelnderat setzt die Grund- und Verbrauchsgeböhren (Art. 2)
innerhalb der festgelegten Grenzen fest. (
2 Für die Festlegung eEnes neuen Gebührenrahmens ist die Gemeinde-
versammlungzuständig.

Inkrafttreien Art.5

1 DerTariTtrittaufden 01. 01. 2005 in Kraft.

Mit dem Inkrafttreten werden alie im Widerspruch stehenden früheren
Vorschriften aufgehoben. Insbesondere aufgehoben wird:

Der Abwassertanf vom 01. Januar 1996

I
li Gen eh m i au na

Die StEmmberechtigten haben den Abwassertarifzym Abwasserentsorgungsreglement an
der Gemeindeversammlung vom 15, Dezember 2004 genehmigt

Riggisberg, 30. Dezember 2004/fs

NAMENS DER EINWOHNERGEMEINDE RIGGISBERG
per Präsident
A). tltA 'U^^>

Der Sekretär

-A:"";

Ayflagezeygms

Der unterzeichnete Gemeindeschreiber bescheinigt, dass das AbwasserQntsorgungsregie-
ment der Einwohnergemeinde Riggisberg während 30 Tagen, vom 01. bis 30. Oktober 2004
in der Gemeindeschreiberei öffentlich aufgelegt worden ist. Die Auflage wurde am 30.09. und
am 07.10.2004 im Amtsanzeiger unter Hinweis auf die Einsprachemöglichkeit publiziert

Riggisberg, 30. Dezember 2004/fs

Der Gemeindeschreiber:

'"^'"7
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